
 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschreibung COSYNUS Classic 2016 
 
Start und Ziel der 6. COSYNUS Classic 2016 ist am 18. Juni 2016 in der Klassikstadt in Frankfurt 
(www.klassikstadt.de). Die COSYNUS Classic 2016 ist eine ca. 180 km lange Ausfahrt für Old- und 
Youngtimer und führt auf kleinen Nebenstraßen durch den landschaftlich außergewöhnlichen 
Naturpark Hoher Vogelsberg. Zu den Highlights an und auf der Strecke gehörten die Keltenwelt am 
Glauberg und ein Teilstück des Schottenrings am Hoherodskopf. (Bitte beachten Sie: Die geplante 
Streckenführung und der sich daraus ergebende Zeitablauf kann aufgrund behördlicher Auflagen 
kurzfristig geändert werden!). 
 

Zeitablauf 
 

ab   8:00 Uhr Registrierung und Startaufstellung in der Klassikstadt (Orber Straße 4a, 60386 Frankfurt) 
  Frühstücks-Snacks im Clubraum von Automobile Meilensteine (1. OG Klassikstadt) 
       9:00 Uhr Fahrerbriefing im Clubraum von  Automobile Meilensteine (1. OG Klassikstadt) 
ab   9:30 Uhr Fahrzeugstart im Minutentakt 
ab 12:00 Uhr  Mittagsstopp  
ab 16:00 Uhr Zieleinlauf in der Klassikstadt in Frankfurt  
ab 18:00 Uhr Abendveranstaltung in der Klassikstadt mit Catering von der Werkskantine 
  Siegerehrung im Clubraum von Automobile Meilensteine (1. OG Klassikstadt) 
 

Veranstaltungscharakter 
 

Die COSYNUS Classic 2016 ist als Ausfahrt mit Bildersuche und Aufgaben konzipiert. Jedes Team 
erhält beim Start ein Bordbuch mit Beschreibung der Strecke und verschiedenen Aufgaben. Es gibt 
keinerlei Zeitvorgaben. Die Strecke ist so beschrieben, dass sie einfach zu finden ist. Unterwegs 
können die in den QTA (Questions To Answer) abgedruckten Bilder gesucht bzw. Fragen beantwortet 
werden. Ein funktionierender Kilometer- oder Meilenzähler ist von Vorteil. Stoppuhren, Schnitttabellen 
und anderes Rallyeequipment wird auf dieser Ausfahrt nicht benötigt. 
 

Organisatorisches, Teilnahmebedingungen und Startgebühr 
 

Die COSYNUS Classic 2016 wird von der COSYNUS GmbH veranstaltet. Sie ist von den zuständigen 
Regierungspräsidien nach §29 Abs. 2. der StVO genehmigt. Die Veranstaltung wird bei HDI versichert. 
Um teilnehmen zu können, benötigt der Fahrer einen gültigen Führerschein. Das Automobil muss 
zugelassen und ein Old- oder Youngtimer sein. Falls der Fahrer nicht zugleich der Halter des ge-
meldeten Fahrzeugs ist, muss eine Vollmacht des Halters für die Teilnahme des gemeldeten Fahr-
zeugs vorgelegt werden. Die Startgebühr (nachfolgend als Nenngeld bezeichnet) beinhaltet einen 
Startplatz für einen Old- oder Youngtimer bei der COSYNUS Classic 2016, Teilnahmegebühr für Fahrer 
und Beifahrer, zwei „Startaufkleber“ mit Startnummer, Technikmobil und Begleitfahrzeuge während der 
gesamten Ausfahrt, Breakfast-Buffet am Start, Verpflegungspaket für die Ausfahrt, Urkunde für 
Teilnahme, Wertung für Platz 1, 2 und 3, Abendbuffet mit Siegerehrung in der Klassikstadt sowie 
Teilnehmerfotos. 
 

Sonstiges 
 

Fahrer und Mitfahrer verpflichten sich, die Anweisungen des Veranstalters, der Fahrtleitung und deren 
Beauftragten zu befolgen. Mit Abgabe der Nennung geben die Fahrer und Mitfahrer, auch im Namen 
der Sponsoren ihr Einverständnis, dass der Veranstalter alle mit der Veranstaltung verbundenen 
Tätigkeiten aufzeichnen und in Rundfunk, Internet und Fernsehen oder anderweitig verbreiten lässt, 
ohne dass daraus Ansprüche gegen den Veranstalter oder die Übertragungsgesellschaften hergeleitet 
werden können. Die Teilnehmer sind verpflichtet ihr Fahrzeug mit Startnummern zu kennzeichnen. 
 

http://www.klassikstadt.de/


 

 

 

 
 
 
 

Anmeldung zur COSYNUS Classic 2016 am 18. Juni 2016 
 
 
Wir nennen hiermit für die COSYNUS Classic 2016 am 18. Juni 2016. Ein Foto des Fahrzeugs 
senden wir per Mail an info@cosynus.de 
 
 

Vor- und Nachname des Fahrers 
 
 

Straße und Hausnummer   PLZ Ort 
 
 

Telefon und E-Mail 
 
 

Vor- und Nachname des Beifahrers 
 
 

Telefon und E-Mail 
 
 

Vor- und Nachname des Mitfahrers 1   Vor- und Nachname des Mitfahrers 2 
 
 

Fahrzeug und Baujahr   Amtliches Kennzeichen 
 
Nenngeld (Startgebühr) 
 

Das Nenngeld pro Team (Fahrer/Beifahrer) liegt bei 199,- EUR inkl. MwSt. Für alle weiteren Personen 
im Fahrzeug liegt die Teilnahmegebühr bei 49,- EUR inkl. MwSt. je Person. 
  

□ Ich/wir überweisen das Nenngeld  in Höhe von ________  auf nachfolgendes Konto 
 

COSYNUS GmbH Kto. Nr. 2011166, IBAN DE53 5085 0150 0002 0111 66 
Sparkasse Darmstadt, BLZ 508 501 50,  BIC HELADEF1DAS 
Verwendungszweck CLASSIC 2016 + NAME + KENNZEICHEN 

 

Mit dieser Anmeldung erkennen wir die nachfolgenden Haftungsbestimmungen und die Inhalte der 
Ausschreibung an. Nenngeld ist Reuegeld und wird nur bei Absage der Veranstaltung oder bei 
Ablehnung der Nennung zurückerstattet. Der Haftungsverzicht wird von allen Teilnehmern des Teams 
oder Ihren Erziehungsberechtigen abgezeichnet und muss mit der Nennung eingereicht werden. 
 
Im Rahmen der COSYNUS Classic 2016 werden Fotos und Videoaufnahmen erstellt auf denen 
Teilnehmer und deren Fahrzeuge zu erkennen sind. Diese Aufnahmen möchten wir für die 
Dokumentation der Old- und Youngtimer-Ausfahrt für Teilnehmer, Sponsoren und Veranstalter nutzen. 
Einzelne Personen oder Fahrzeuge stehen hierbei nicht im Fokus. Selbstverständlich garantieren wir 
Ihnen einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Bildmaterial. 
 
 

Ort und Datum 
 
 

Unterschrift Fahrer Unterschrift Beifahrer 



 

 

 

 
 
 
 

Haftungsverzicht COSYNUS Classic 2016 am 18. Juni 2016 
 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die allgemeine 
zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug 
verursachten Schäden, soweit hiermit kein Haftungsverzicht vereinbart wird. Bewerber und Fahrer  
erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit den Veranstaltungen entstehen, und zwar gegen 
 

 die FIA, FIM, UEM, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor 
Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre 

 die ADAC Regionalclubs, die ADMV-Clubs, den Promotor/Serienorganisator 

 den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer 

 Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veran-
staltung in Verbindung stehen 

 den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung 
zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden, und die Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen 

 

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters 
oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen; gegen 
 

 die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter 
der anderen Fahrzeuge, 

 den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende besondere 
Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer 

 

verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die 
auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder 
eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines 
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen. 
 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung aller Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für 
Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus 
vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
Dieser Haftungsverzicht gilt auch für eventuelle Schäden am Fahrzeug, die durch das Anbringen der 
Startnummer und Veranstaltungskennzeichen entstehen. 
 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 
 
 

Ort und Datum 
 
 

Unterschrift Fahrer Unterschrift Beifahrer 
 
 

Unterschrift Mitfahrer 1 Unterschrift Mitfahrer 2 
 
Erziehungsberechtigte unterschreiben für ihre minderjährigen Kinder. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

Einverständniserklärung des Fahrzeugeigentümers 
(Nur ausfüllen, wenn Fahrer nicht Eigentümer des Wettbewerbsfahrzeugs ist) 
 
Ich bin mit der Beteiligung meines nachfolgend bezeichneten Fahrzeuges an der COSYNUS Classic 
2016 am 18. Juni 2016 einverstanden und erkläre mit der Unterzeichnung dieses Formulars den 
Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
entstehen, und zwar gegen: 
 

 den Veranstalter, dessen Sportwarte und evtl. Streckeneigentümer; 

 Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation und dem Ablauf 
der Veranstaltung in Verbindung stehen; 

 den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung 
zu benutzenden Straßen samt  Zubehör verursacht werden; 

 die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannter Personen und Stellen; 
 

außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung, auch eines gesetzlichen 
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises.  
 

Fahrzeug: 
 
Marke / Modell / Baujahr ____________________________________________________ 
 
Amtl. Kennzeichen  ____________________________________________________ 
 
Team: 
 
Fahrer    ____________________________________________________ 
 
Beifahrer   ____________________________________________________ 
 
 

Ausgenommen sind ferner Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen 
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen. Die 
Haftungsvereinbarung wird mit Abgabe der Nennung an den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber 
wirksam. Dieser Haftungsverzicht gilt auch für eventuelle Schäden am Fahrzeug, die durch das 
Anbringen der Startnummer und Veranstaltungskennzeichen entstehen. 
 
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 
Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung, sowie für Ansprüche 
aus unerlaubter Handlung. Evtl. stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von der vorstehenden 
Klausel unberührt. 
 
 
 

Ort und Datum 
 
 

Unterschrift Fahrzeugeigentümer 
 
 
 
 


